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Mit dem ca. 33 ha großen Areal des ehemaligen
Rangierbahnhofs Rheine bietet sich für die Stadt
Rheine die große Chance, eine brachliegende Bahn-
fläche einer gewerblichen Nutzung zuzuführen.
Dadurch kann ein wertvoller Beitrag zur nachhaltigen
Stadtentwicklung geleistet werden, da keine neuen
Flächen im Außenbereich in Anspruch genommen
werden müssen. Eine neue Straße zwischen dem
Münsterlanddamm (B 481) und der Hauenhorster
Straße (K 77) ermöglicht nicht nur die notwendige Er-
schließung des zukünftigen Gewerbeparks Rheine
"R", sondern dient auch der verkehrlichen Entlastung
der Innenstadt Rheines. Darüber hinaus kann über
die Qualifizierung des vorhandenen Freiraums - ins-
besondere im Süden des Gebiets - das mittlerweile
entstandene Biotopsystem geschützt und eine Vernet-
zung der Emsaue mit dem Naturschutzgebiet Wald-
hügel unterstützt werden. 

NORD
Der Bereich definiert seine Standortgunst u.a. über
den vorhandenen Gleisanschluss, der als zusätzliche
Erschließungsmöglichkeit das individuelle Profil des
Gebiets hervorhebt. Durch den Verschwenk der Er-
schließungsstraße nach Osten können für bahnaffine
Nutzungen benötigte, große Baufelder mit Grund-
stückstiefen bis zu 120 m geschaffen werden. 

MITTE UND SÜDEN
Der zwischen einer zusätzlichen Anbindung zur Hau-
enhorster Straße und der Verbindung zwischen Mün-
sterlanddamm und Hauenhorster Straße, der Quer-
spange, im Süden liegende Abschnitt ist als Gewer-
be- und Dienstleistungspark konzipiert. Vorrangig sol-
len hier in großer Bandbreite Dienstleistungsbetriebe,
nicht störendes Gewerbe, technologieorientierte Ge-
werbebetriebe aber auch Handwerksbetriebe, die
gleichzeitig ihre Produkte präsentieren wollen, ange-
siedelt werden. Der mittlere Teil wird durch eine zen-
trale Allee erschlossen, die das Areal in zwei gleich-
wertige Hälften teilt. Hieran lagern sich die flexibel
einteilbaren Baufelder, Cluster, an. 
Die städtebauliche Qualität des Gebiets zeichnet sich
insbesondere durch eine straßenbegleitende, an-
spruchsvolle Bebauung der Unternehmen mit ihren
Verwaltungs- und Bürogebäuden aus. Sie soll die ins-
gesamt gute Adresse als Standortvorteil des Gewer-
beparks prägen. Rückwärtige Grundstücksbereiche,
die für Hallen, Lagerflächen und Stellplätze genutzt
werden, sind durch Grünstreifen entlang der Grund-
stücksgrenzen abzuschirmen. Ein hochwertig gestal-
teter öffentlicher Raum unterstützt die genannten In-
tentionen.

Städtebaulich besonders zu betonende Bereiche sind
kompakt zu bebauen. Der Auftakt von Süden an der
Querspange soll mit drei- bis viergeschossigen Ge-
bäuden bebaut werden. Als Adresse für hochwertige
Unternehmen und Betriebe, die auch optischen Reize

des südlich liegenden "Öko-Areals" nutzen möchten,
sind die Grundstücke besonders interessant. Der zen-
trale Platz im mittleren Teil sowie das nördliche En-
tree der Allee sind ebenfalls durch architektonische
Akzente herauszustellen. Auch hier ist eine kompakte
Bebauung wünschenswert, die im Zuge der Akqui-
sition und Bauberatung angestrebt werden sollte.

Das städtebauliche Konzept für den Gewerbepark
Rheine "R" beruht im Kern auf einer zentralen Haupt-
erschließung, die das langgestreckte und ca. 150 m
breite von Nordwesten nach Südosten verlaufende
Gebiet gliedert und erschließt. Ein Radweg verläuft
entlang seiner Ostseite und bindet an verschiedenen
Stellen an den Gewerbepark an. Die Perspektive
einer Radwegeverknüpfung des Bahnhofs Rheine
West im Norden mit dem Gewerbepark Rheine "R"
über nicht mehr genutzte Gleistrassen wird bereits in
Kürze mit der Realisierung des regionalen Radwegs
Rheine-Coesfeld Realität werden.

Im südlichen Bereich des Gewerbeparks verschwenkt
die Straße nach Westen bis an den Rand des Ge-
biets. Damit wird der ehemalige Ablaufberg des
Rangierbahnhofs auf der Ostseite erhalten. Das
durch den Verschwenk gebildete Baufeld weist eine
städtebauliche Anordnung der Gebäude in Ost-West-
Richtung auf. Die Erschließung erfolgt über zwei bis
drei Höfe mit jeweils einer Zufahrt zur Straße. 

Mit dem von Norden nach Süden verlaufenden Grün-
zug entlang der westlichen Plangebietsgrenze wird
ein 10 - 15 m breiter, dichter Grünsaum mit zum Teil
hohen Bäumen geschaffen und damit das bestehen-
de Landschaftsbild aus Richtung Waldhügel erhalten.
Die südliche Grenze des Gewerbeparks nimmt Rück-
sicht auf die landschaftsökologische Wertigkeit der
vorhandenen Biotope.

Im Südosten des Gebiets wird der Ablaufberg zu ei-
nem Landschaftsbauwerk gestaltet. Von Norden kom-
mend, kann das Landschaftsbauwerk vom Radweg
aus über einen sanft ansteigenden Fußweg "erklom-
men" werden. Mit einem, auf dem Kamm des Hügels
errichteten Turm oder Mast wird er zu einer weit hin
sichtbaren Landmarke, die auf den Gewerbepark und
den Radweg hinweisen kann. Mit einer Treppenanla-
ge nach Süden wird der Weg zur Brücke über die
Verbindungsstraße fortgesetzt.

Der Bereich südlich der “Querspange” besticht durch
seine vielfältige Vegetation mit den zu schützenden
Biotopen. Er nimmt zukünftig auch die Anlagen für die
Niederschlagsentwässerung des Gewerbegebiets auf.
Ein kleiner Spazierweg durch das Gebiet kann unter
Beachtung der einzelnen Biotope und geschützten
Pflanzen angelegt werden und von Radfahrern oder
Beschäftigten aus dem Gewerbegebiet zu Aufenthalt
und Pause genutzt werden.
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GLIEDERUNG IN DREI BEREICHE
Die qualitätvolle städtebauliche Gliederung des Ge-
werbeparks wird sowohl durch Bereiche unterschiedli-
cher Grundstücks- und Gebäudegrößen sowie der
zugeordneten Nutzung geprägt.

NORD
Der nördliche Bereich ist in große, tiefe Baufelder von
120 x 120 m gegliedert und unter anderem für bahn-
affines Gewerbe geeignet.

MITTE
Der mittlere Teil zeichnet sich durch zentrale Bau-
felder mit höchster Flexibilität aus, bei denen kleine
Baueinheiten bis zu größeren Firmen realisierbar
sind.

SÜD
Das durch den Verschwenk gebildete Baufeld weist
eine Baustruktur mit in Ost-West-Richtung orientierten
Gebäuden auf und ist für kleinteiligere Bebauung
geeignet.

ZIELGRUPPEN  / NUTZUNGEN
Geplant ist ein qualifiziertes, kleinteilig strukturiertes,
mit diversifizierten Branchen versehenes und mit rela-
tiv hohem Gestaltungsanspruch zu entwickelndes
Gewerbe- und Dienstleistungsgebiet. 

Die städtebaulich-architektonischen Parameter, und
die zur Wahrung des wertvollen Freiraums, berück-
sichtigen diese Voraussetzungen und stellen die Be-
sonderheit dieses "innenstadtnahen Standorts" her-
aus.

Die Stadt Rheine verfügt damit über ein qualifiziertes
Gewerbeflächenpotenzial zwischen den Siedlungsbe-
reichen von Rheine und Mesum.

Im gesamten Gebiet sind nicht zulässig

Zulässige, aber nicht gewünschte Betriebe sind groß-
flächige Logistikunternehmen.

Betriebe, die nur in einem Industriegebiet zuläs-
sig sind
Vergnügungsstätten usw., Tankstellen, Garten-
baubetriebe, Einzelhandel mit nahversorgungs-
und zentrenrelevanten Sortimenten
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ZIELGRUPPEN  / NUTZUNGEN

NORD

RHEINE "R" NORD
Für Betriebe im Norden ergeben sich besondere
Erschließungsqualitäten, da westlich der Bahn-
anschluss und östlich eine leistungsfähige, klassifi-
zierte Straße verläuft.

Möglich sind
Gewerbebetriebe mit arbeitsplatzintensiver
Produktion, insbesondere bahnaffine Betriebe
größere Gewerbeeinheiten mit und ohne
Gleisanschluss

Hauenhorster Straße K 77
M

ünsterlanddam
m

 B 481

Gleisanschluss
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MITTE

RHEINE "R" MITTE
Möglich sind

SÜD

RHEINE "R" SÜD
Der südliche Teil des Gewerbeparks grenzt direkt an
die Querverbindung zwischen B 481, Münsterland-
damm und K 77, Hauenhorster Straße an.

Möglich sind

Gewerbe- und Handwerksbetriebe
Dienstleistung, Technologie, Handwerk mit
Ausstellung und Verkauf kleinteilig / hochwertig

Dienstleistungsunternehmen, Verwaltungen
Agenturen, Ingenieurbüros, Forschungs- und
Technologieunternehmen
Unternehmen der Medienbranche, Druckereien,
Gründerzentrum, Handwerkszentrum
Handwerk auch mit Ausstellung als kleinteilige
und qualifizierte Ansiedlungen
Anzustreben ist eine Nutzungskonzentration mit
Fühlungsvorteilen untereinander

Hauenhorster Straße K 77

M
ünsterlanddam

m
 B 481
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STÄDTEBAULICHE  UND
ARCHITEKTONISCHE  LEITLINIEN
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Insgesamt stehen im Gewerbepark Rheine “R” ca.
134.600 m² zu vermarktende Fläche zur Verfügung.

Der nördliche Teil umfasst dabei eine Fläche von ca.
56.800 m² mit dem Schienenanschluss im Westen
und einer leistungsfähigen klassifizierten Straße im
Osten.

Die vier länglichen Baufelder des mittleren Bereichs
haben, inklusive eines privaten Grünstreifens von 3 m
für eine Baumreihe entlang des Radwegs, eine
Vermarktungsfläche von ca. 59.000 m².

Der kompaktere südliche Teil umfasst eine Fläche
von rund 15.000 m² zuzüglich der optional verfügba-
ren Fläche westlich der Straße von ca. 3.800m².
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NORD

C ca. 5.000 m²

D E F ca. 15.000 m²

A B ca. 10.000 m²

Die Netto - Gewerbefläche beträgt ca. 56.800 m².
Durch den Verschwenk der Erschließungsstraße nach
Osten können für bahnaffine Nutzungen große Bau-
felder mit Grundstückstiefen bis zu 120 m geschaffen
werden. Grundstücke von 10.000 m² Größe im Mittel
können auch weiter aufgeteilt, nicht unter 5.000 m²
oder bis zu 20.000 m² zusammengefasst werden.

Maximal sind 10 Grundstücke möglich.

BEISPIELE  DER  BEBAUBARKEIT

C D E F ca. 20.000 m²
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MITTE

M N O P
ca. 7.200 m²

K ca. 1.800 m²

K L M 
ca. 5.400 m²

K L ca. 3.600 m²

In der Mitte stehen ca. 59.000 m² Gewerbefläche
netto zur Verfügung. Dieses Areal wird über eine zen-
trale Allee erschlossen. Hieran lagern sich die flexibel
einteilbaren Baufelder an. Im mittleren Bereich sind
Grundstückseinheiten mit einer Standardbreite von 
60 m vorgesehen. Sie sind teilbar, aber auch für ein
größeres Grundstück zu mehreren zusammenfassbar,
so dass hier Grundstücksgrößen von 1.800 m² bis ca.
7.200 m² oder in Einzelfällen auch bis zu 9.000 m²
möglich sind. 

Maximal können 32 Grundstücke entstehen.

N O P Q R 
ca. 9.000 m²
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mind. 4 Grundstückemind. 3 Grundstücke

SÜD

Das Baufeld weist ca. 15.000 m² Netto - Gewerbe-
fläche auf.
Es werden keine Cluster vorgegeben, dennoch ist die
Fläche flexibel nutzbar und eine Aufteilung ge-
wünscht. Die Grundstücksgröße soll nicht über 
6.000 m² gehen, d.h. eine Aufteilung in drei unabhän-
gige Grundstücke ist möglich. Die Zufahrt  zu den
Grundstücken erfolgt jeweils über eine private Straße
mit einer Wendemöglichkeit. Hierzu werden zwei Zu-
fahrtsbereiche im Bebauungsplan festgesetzt.
Besucherparkplätze können an den Wendeplätzen
angeboten werden.
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BAUFELDER: GESCHOSSIGKEIT  UND  BAULICHE  AUSNUTZUNG
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NORD
Wunsch:

Im Bereich der bahnaffinen Gewerbenutzungen im
Norden wird auf Grund der großen Grundstücke bei
einer GRZ von 0,8 eine GFZ von 1,4 festgesetzt.

MITTE
Wunsch:

Der zentrale Platz sowie das nördliche Ende der Allee
werden baulich betont. Angestrebt wird eine kompak-
te Bebauung -möglichst zwei- bis dreigeschossig.
Die Bebauungsdichte wird in diesem Bereich mit
einer GRZ von 0,8 und einer GFZ von 1,6 vorgege-
ben.

SÜD
Wunsch:

Der städtebaulich besonders zu betonende Bereich
an der "Querspange" soll mit drei- bis viergeschossi-
gen Gebäuden bebaut werden, für die eine GFZ von
2,0 im Bebauungsplan festgesetzt wird.

Im Bebauungsplan werden für das gesamte Gebiet
I - III Geschosse, bei Kopfgebäuden II - III Geschosse
und im äußersten Süden max. IV Geschosse festge-
setzt.

Mind. II Geschosse
Zur Straße max. III Geschosse
Ausnahme: Eingeschossig bei hohen Geschos-
sen
Rückwärtig  I - III Geschosse aber nicht höher als
zur Straße orientierte Front
Kopfgebäude mit III Geschossen und einem
zusätzlichen Staffelgeschoss

Mind. II Geschosse
Zur Straße max. III Geschosse
Ausnahme: Eingeschossig bei hohen
Geschossen
Rückwärtig  I - III Geschosse aber nicht höher
als zur Straße orientierte Gebäude
Eckgebäude im Süden
Bauhöhe max. 11 - 14 m

Mind. II Geschosse
Zur Straße max. III Geschosse
Rückwärtig  I - III Geschosse aber nicht höher als
zur Straße orientierte Gebäude
Eckgebäude im Süden
Bauhöhe max. 11 - 14 m
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ERSCHLIEßUNG
Die Erschließung des Gewerbeparks Rheine “R” über
eine neue Hauptverkehrsstraße zwischen den beiden
klassifizierten Straßen, dem Münsterlanddamm 
(B 481) und der Hauenhorster Straße (K 77), nördlich
des alten Lokschuppens, ist notwendig, um das Ge-
biet effektiv an das lokale wie auch regionale Stra-
ßennetz anzubinden. Diese Hauptverkehrsstraße wird
mit einer Querspange in Troglage unter einer neuen
Bahnbrücke die Bahnlinie Rheine-Münster kreuzen. 

Die in die Landschaft eingeschnittene Lage des Ge-
werbeparks Rheine “R” erschwert die Erschließung
des Gebiets. Eine zusätzliche Straßenanbindung von
der Hauenhorster Straße erfolgt mit Hilfe einer Ram-
pe. Sie soll gegenüber der Zufahrt über die Quer-
spange eine untergeordnete Bedeutung erlangen,
aber auch für den LKW-Verkehr befahrbar sein. 

Die Haupterschließung des Gebiets wird, von der
Anbindung an die Hauenhorster Straße kommend, als
Platanen-Allee mit großkronigen Bäumen mittig durch
das Areal bis auf die Höhe des Hofes Oechtering
geführt. Sie erhält beidseitig einen Gehweg sowie
Längsparkplätze. 

Im Süden wird die Straße nach Westen verschwenkt.
Das Straßenprofil wird auf beiden Seiten durch Grün-
streifen, die auch die notwendigen Regenwasser-
mulden aufnehmen, gefasst. Eine Baumreihe aus
Platanen innerhalb des westlichen Grünstreifens be-
gleitet die Straße. Auf der Ostseite wird einseitig ein
kombinierter Geh- und Radweg in einer Breite von
mind. 2,5 m im Grünen geführt. Er dient vor allem als
Verbindungsweg zwischen der Querspange und dem
überregionalen Radweg. 

MÜNSTERLANDDAMM B 481

Regionaler Radweg Rheine-Coesfeld

H
A

U
EN
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STER

 STR
A

SSE K
 77

HAUPTERSCHLIESSUNG
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Nördliche Haupterschließung

Haupterschließung - Allee

Querspange
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PARK-  UND  STELLPLÄTZE

private 
Stellplätze
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PARKPLÄTZE
Durch Bäume gegliedert werden ca. 190 Längspark-
plätze entlang der Straßen angeboten. Analog der
Gestaltung in den übrigen Gewerbegebieten der Stadt
Rheine werden diese Stellplätze 2,5 m breit, damit
hier auch ein LKW halten kann. 

Zwischen zwei Bäumen können drei Längsparkplätze
für PKWs oder ein LKW-Parkplatz angeboten werden,
wenn Grundstückszufahrten nicht berücksichtigt wer-
den müssen.

Im Nordbereich sind die Längsparkplätze zwischen
den Bäumen 25 m lang, damit auch große LKWs und
Sattelzüge abgestellt werden können. Die Bäume
spenden Schatten und ermöglichen die städtebaulich
verträgliche Integration der Straße.

STELLPLÄTZE
Stellplätze sind auf dem eigenen Grundstück nachzu-
weisen. In den privaten Vorzonen vor den Gebäuden
sollen keine Stellplätze angelegt werden, als Ausnah-
me eventuell nur einzelne Besucherstellplätze in
untergeordneter Anzahl. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt: Je 6 Stellplätze
ist mindestens ein Baum zu pflanzen.

Die zu erzielende städtebaulich - architektonisch an-
spruchsvolle präsentation des Gewerbeparks ist nur
dann zu erreichen, wenn die nötigen Stellplätze über-
wiegend im rückwärtigen Bereich (Beispiel 1) der
Grundstücke errichtet werden. Platzsparend sind
Regelungen, die eine Zusammenlegung der Zufahrt
vorsehen (Beispiel 2).
Im Süden des Plangebiets gibt es keine Trennung
zwischen öffentlichen und privaten Park- bzw. Stell-
plätzen, da die Erschließung hier privat erstellt wird.
Besucherstellplätze werden effektiv im Bereich der
als Platz geplanten Wendeanlagen errichtet  (Bei-
spiel 3).

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3
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FREIRAUM
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GRÜN- UND FREIFLÄCHEN
Der öffentliche Straßenraum im Gewerbepark wird
besonders durch die Allee geprägt. Sie bildet, zusam-
men mit der sonstigen Gestaltung des öffentlichen
wie auch privaten Straßenraums und der begleiten-
den Bebauung die gute Adresse des Gebiets und
trägt zu einer kleinklimatischen Verbesserung bei.
Großkronige und somit auch schattenspendende
Bäume stellen optische Leitlinien dar. Die Hauptachse
wird als Platanen - Allee ausgebildet.

Im Gebiet sind lediglich im Zentrum des mittleren Ab-
schnitts und im Bereich des Radwegeanschlusses im
Süden kleinere, öffentliche Grünflächen geplant. Die
übrigen Freiflächen sind entweder Vorhalteflächen,
z.B. für eine spätere Bebauung (östlich vom Hof
Oechtering).

RADWEG

MOTIVATION GRÜNVERNETZUNG SÜDFLÄCHE
Für eine Grünvernetzung der Gewerbeflächen mit
dem Landschaftsbauwerk Ablaufberg über Hecken
und Baumpflanzungen sollte intensiv geworben wer-
den.
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RÜCKWÄRTIGE GRÜNRÄUME
Entlang des regionalen Radwegs Rheine-Coesfeld
wird durchgängig, in einem 3 m breiten Grünstreifen
parallel zum Radwegebau, eine begleitende Baum-
reihe aus Säulenhainbuchen gepflanzt (siehe Seite
26). Im Bereich von Rheine "R" Mitte verläuft dieser
Radweg entlang der rückwärtigen, östlichen Grund-
stücksgrenze. Hier ist ein privater Grünstreifen zur
Begrenzung des Gewerbeparks vorgesehen. Beides
kombiniert stellt die ideale Lösung dar. Die Gewerbe-
treibenden erwerben diese vorgepflanzte Fläche
preisgünstig mit. Der Bebauungsplan weist den Grün-
streifen als Gewerbefläche mit einem Erhaltungsge-
bot für die Baumpflanzung aus. Der Streifen kann
daher auf die GRZ des Gewerbebetriebs angerechnet
werden. Die Gewerbetreibenden verpflichten sich, die
Bäume zu erhalten und die Einfriedung des Grund-
stücks zwischen Grünstreifen und Gewerbefläche zu
legen.

Die Böschung nach Westen zur Hauenhorster Straße
mit vorgelagerter Mulde (siehe Seite 26) und Unter-
haltungsweg aus Schotterrasen wird im Bebauungs-
plan als Grünfläche (Stadt Rheine) festgesetzt. Die
Fläche wird nicht an die Gewerbetreibenden veräu-
ßert.

RÜCKWÄRTIGE  GRÜNRÄUME

A

B

A’

B’
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GLEISTRASSE - ANBINDUNG GEWERBEPARK
Der nördliche Bereich des Gebiets soll für bahnaffines
Gewerbe - wenn nachgefragt mit Gleisanschluss -
angeboten werden. Bis unmittelbar nördlich an die
Gewerbeflächen angrenzend, liegt das elektrifizierte
Gleis Nr. 106. Dieser südlich fortzuführende Bahn-
anschluss wäre als privater Gleisanschluss auf
Kosten der Unternehmen herzustellen. Das städte-
bauliche Konzept hält die Flächen für eine zweigleisi-
ge Trasse vor. 

Im Bebauungsplan wird eine Überfahrung der Nach-
bargrundstücke gesichert mit GFL - zugunsten der
Anlieger für den Schienenverkehr.

GLEISTRASSE

BODENQUALITÄT
Im Gebiet befinden sich keine Altlasten gem. den
Grenzwerten des Bundesbodenschutzgesetzes. Es
besteht daher bei einer neuen Nutzung als Gewerbe-
park keine Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten.
Der Boden im Plangebiet ist aber dennoch in gerin-
gem Umfang belastet. Die bei Bauarbeiten (Kanal
und Straße) anfallenden, belasteten Bodenmassen
(Z 2 und >Z 2) werden auf der Grundlage eines ge-
nehmigten Sanierungsplans im Plangebiet von
Rheine "R"  in verschiedene Landschaftsbauwerke
eingebaut. Die leicht belasteten Böden (bis Z 1.2)
werden zum Verfüllen von Baugruben verwendet.

Die zur Vermarktung heraus parzellierten Bauflächen
werden über das notwendige Maß hinaus saniert. Der
belastete Boden wird bis zu einer Tiefe von 1 m unter
GOK gemäß den Richtlinien für Wohnen ,wo notwen-
dig, ausgetauscht. Bei Bauarbeiten in größeren Tiefen
(für Keller oder Tiefgaragen) können zum Teil noch
belastete Böden anfallen, für die erhöhte Entsor-
gungskosten (gegenüber unbelastetem Boden) aufzu-
wenden sind.
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SCHALLSCHUTZ  /
BETRIEBSWOHNUNGEN

Wird nachgereicht nach Ergebnis Gutachten Zech

BETRIEBSWOHNUNGEN IM GEWERBEPARK
Betriebswohnungen sollen - untergeordnet zur ge-
werblichen Nutzung - zugelassen werden. Eine Ein-
schränkung des Gewerbeparks wird dadurch nicht
ausgelöst. Die Schutzansprüche für gesundes Woh-
nen sind im Einzelfall im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens nachzuweisen (insbesondere Schallschutz).
Die Vorbelastung durch Verkehrslärm, insbesondere
der Bahnstrecke, muss innerhalb des Bebauungs-
planverfahrens in einem Gutachten ermittelt werden.
Hierdurch können sich bereits Bereiche ergeben, die
für Betriebswohnungen nicht geeignet sind und daher
im Bebauungsplan gekennzeichnet werden müssen. 

Bereiche, in denen auf Grund der Geruchsbelastun-
gen, ausgehend vom "Hof Oechtering", Betriebswoh-
nungen nicht zulässig sind, werden im Bebauungs-
plan markiert. Eine Detaillierung des Geruchsgutach-
tens im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll
diese Bereiche exakt definieren. Die zu ergreifenden
Maßnahmen (Art, Umfang und Standort einer Biofil-
teranlage) sind in die Bauleitplanung einzustellen.

GERUCHSEMISSIONEN  /
OPTIONSFLÄCHE  OECHTERING

AUSWIRKUNGEN DES LANDWIRTSCHAFT-
LICHEN BETRIEBS OECHTERING AUF DEN GE-
PLANTEN GEWERBEPARK (GERUCHSBELAS-
TUNGEN)
An das Gebiet grenzen landwirtschaftliche Betriebe,
von denen Geruchsbelastungen ausgehen. Trotz der
Geruchsbelastungen kann auch in den angrenzenden
Bereichen eine gewerbliche Nutzung im Bebauungs-
plan festgesetzt werden. Hierzu sind gemäß eines
Gutachtens Zonen (gelbe Abgrenzung im Plan) um
den Hof Oechtering definiert, die im Bebauungsplan
festzusetzen sind als

Diese Zonen würden für einen Teil des Gewerbparks
erhebliche Einschränkungen bewirken. Zur Redu-
zierung der Geruchsbelastung und somit Verklei-
nerung der Zonen mit Nutzungsbeschränkung (rote
Abgrenzung im Plan) wird eine Biofilteranlage für die
Stallungen des Hofs Oechtering vorgeschlagen. Das
Geruchgutachten soll auf Grundlage der geänderten
Richtlinien (GIRL) neu berechnet werden. Die neue
Richtlinie lässt eine Reduzierung der Belastungswerte
erwarten. Beide Maßnahmen in Kombination führen
zu einer Verbesserung der Vermarktungschancen für
den betroffenen Teil des Gewerbeparks.

OPTIONSFLÄCHE OECHTERING
Zwischen dem im Südwesten unmittelbar an das Ge-
biet grenzenden Hof Oechtering und der verschwenk-
ten Haupterschließung entsteht eine Dreiecksfläche.
Sie kann auf Grund der aktuellen Geruchsbelastung
durch den Hof Oechtering nicht mit Nutzungen belegt
werden, die dem dauernden Aufenthalt von Men-
schen dienen. Je nachdem in welchem Umfang ge-
ruchsmindernde Maßnahmen, z.B. durch eine Bio-
filteranlage, durchgeführt werden, kann dieses Grund-
stück zukünftig mit einem Solitärgebäude bebaut wer-
den, dessen Ausrichtung sich an der Bebauung der
gegenüberliegenden Straßenseite orientiert.

Bis zur Klärung des Sachverhalts wird die Options-
fläche als öffentliche Grünfläche festgesetzt und
somit für eine zukünftige Planänderung gesichert.

Bereiche ohne jegliche Auflagen
Ausschluss von Wohnen (Betriebswohnungen im
Gewerbepark, Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonal) (Zone 2)
Bereiche mit Nutzungen ohne dauernden
Aufenthalt, z.B. Lagerhallen, Lager, Stellplätze
etc. (Zone 1)

(2)

Zonen unterschiedlicher Geruchsbelastung mit und ohne
Biofilteranlage
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GESTALTUNG  PRIVATER  VORHABEN

GESTALTUNG PRIVATER VORHABEN
Die neuen Gewerbebetriebe präsentieren sich zur
Allee und zur gestalteten Haupterschließung. Ange-
strebt wird eine straßenbegleitende Bebauung von
mind. zwei, max. drei bzw. vier Geschossen im Sü-
den oder einem repräsentativen eingeschossigen Ge-
bäude mit einer Geschosshöhe von mindestens 6 - 7
m. Mit der Orientierung der Fassade der Hauptgebäu-
de zur Straße und einer abgestimmten Gestaltung in
Dachform, Gliederung, Farbe und Material wird der
neue Gewerbepark als harmonische Einheit wahrge-
nommen. 

FASSADE
Die Fassade soll einen Akzent setzen, aufmerksam
machen und Kunden einladen. Große Gebäude sind
zu gliedern, nicht nur durch einen Versatz in der
Bauflucht. Die Materialwahl kann sich auf Stahl und
Glas, Putz, Stein, Holz, Keramik und beschichtete
Metalloberflächen beziehen. Somit ergibt sich ein gro-
ßes Gestaltungsspektrum, das dann aber auch einer
feinfühligen Abstimmung bedarf.

DACHLANDSCHAFT
Die Dachlandschaft ist in ihrer Wertigkeit ebenso wie
andere gestalterische Merkmale zu definieren. Die
grundsätzlich angestrebte Dachform ist das Flach-
dach. Als Ausnahme kann auch ein Pult-, Zelt- oder
Tonnendach errichtet werden.
Die Dacheindeckung bei geneigten Dächern sollte in
Metall ausgeführt werden. 
Flachdächer können selbstverständlich auch begrünt
werden.
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WERBUNG  / WERBEANLAGEN
Es ist wichtig, dass sich die Firmen des Gewerbe-
parks extrovertiert präsentieren und dem Kunden mit
Hinweisschildern Orientierung geben. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass individuelle Außenwerbung immer
das Erscheinungsbild des gesamten Gebiets beein-
flusst. Angepasste und gut integrierte Werbung liefert
positive Effekte für das gesamte Areal.

Im Bebauungsplan werden folgende Vorgaben
gemacht:
Werbeanlagen sind nur auf dem Gelände des jeweili-
gen Gewerbebetriebs zulässig. Sie dürfen die Trauf-
höhe des zugehörigen Betriebsgebäudes nicht über-
schreiten. Werbeanlagen sind zu der jeweiligen Er-
schließungsstraße zu orientieren.
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VORZONEN  / ZUFAHRTEN
Eine gut gestaltete Vorzone ist wichtig für das An-
sehen des Unternehmens und die Adressbildung des
Gewerbeparks. Die Allee ist inklusive der halböffentli-
chen Vorzone als einprägsame Einladung in das
Gebiet herauszustellen.

Die Gestaltung der Vorzone soll mit Beispielen belegt
und kein Pflanzgebot festgesetzt werden.
Die Vorzone ist der Gebäudezuwegung, niedriger Be-
grünung, die das Gebäude nicht verdeckt, Werbe-
stelen und ggf. einer Vorfahrt oder Besucherstell-
plätzen vorbehalten.

Stellplätze sind in der Vorzone (außerhalb der über-
baubaren Fläche in Richtung Erschließungsstraße)
nur ausnahmsweise für Besucher bzw. Behinderte
zulässig.

Die Einfriedungen zur Straße / Gehwegkante sollen
den Raum der Vorzone nicht zustellen. Hierzu soll
motiviert werden. Einfriedungen sind nur im Bauwich
oder zur seitlichen und rückwärtigen Grenze zulässig.

Bei abweichender Bauweise ist der Grenzabstand
nicht festgelegt. Er muss aber mindestens 3 m betra-
gen, sodass hierüber eine Zufahrt zum rückwärtigen
Bereich des Grundstücks erfolgen kann. Für eine
LKW-Zufahrt sollte dieser Bereich mindestens eine
Breite von 3,5 - 4 m haben.

gemeinsame Zufahrt für zwei Grundstücke

Einzeleinfahrt 
(ein Längsparkplatz entfällt)

Einfriedungen hinter der
“Vorzone”

Vorzone (6 m breit)
- ist adressbildend
- hat grüne Gestaltung
- nimmt Werbung und Zufahrten auf
- hat ggf. eine Vorfahrt und Besucherstellplätze
- hat keine Einfriedung zum Gehweg
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GESTALTUNG  DES  ÖFFENTLICHEN  RAUMS
Festsetzungen im Bebauungsplan:
Es werden nur Verkehrsflächen festgesetzt, nicht der
Ausbau oder eine Baumpflanzung.
Die Ausbauplanung regelt die Details.

Die neuen Gewerbebetriebe präsentieren sich ent-
lang der Haupterschließung. Zentrales Gestaltungs-
element ist die Allee. Der Ausbau erfolgt mit guten
aber nicht teuren Materialien zu einem hochwertigen
öffentlichen Stadtraum. Er wird im Zentrum des Plan-
gebiets durch einen Platz geprägt - wichtiger Treff-
punkt im Gewerbepark. Infotafeln für
Gewerbebetriebe und Infostelen zur Historie des ehe-
maligen Güterbahnhofs und Bahnbetriebwerks geben
Hinweise, Graffitikünstler gestalten Böschungsmauern
abwechselnd. Hierzu können Wettbewerbe veranstal-
tet werden.

Die private Anbindung an die Haupterschließung
erfolgt im Süden über maximal zwei, je 15 m breite
Zufahrtsbereiche. Es soll die Qualität einer “anbau-
freien” Straße erzielt werden.

Der Wendehammer am Ende der Haupterschlie-
ßungsstraße im Norden ist mit 26 m Durchmesser für
die Befahrbarkeit durch Lastzüge geeignet.

Verbindung zum
Radweg

Infotafeln dokumentieren
die Historie des Ortes

Ruhiger Rückzugsraum ohne
Versiegelung

Leuchtstelen fassen den
steinernen Platz

Die Allee bildet das Rückgrat
des öffentlichen Raums

Aufenthaltsqualität

Grüngestaltung

Möblierung
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AUSSICHTSHÜGEL  ABLAUFBERG

Stele mit weit hin sichtbarer Standortwerbung auf dem Ablaufberg
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UMSETZUNGSSTRATEGIEN
GEZIELTE, ÖRTLICHE AKQUISITION
Nach Auswahl / Festlegung der Hauptbranchen für
die zu realisierenden Gebiete:

WERBEMAßNAHMEN AM STANDORT
Werbestele als Fachwerkgerüst (Schweißkonstruk-
tion) auf Punktfundament, Grundfläche 1,5 x 1,5 m
ca. 10 - 12 m hoch mit bedruckter Textilfahne verklei-
det, ggf. mit Aussichtsplattform.

Kosten: rd. 17.500 € Brutto ohne Werbefahne, inkl.
ca. 4.000 € für Punktfundament,  bei Gründung in
Aufschüttung Bohrpfahl für ca. 7.500 € notwendig.

Internetauftritt auf der Grundlage des Realisierungs-
konzepts, Wettbewerbe für Logo, Wettbewerbe für
Platzgestaltung, laufende Wettbewerbe (auch nach
Umsetzung des Gebiets) zur Gestaltung der
Böschungsmauer am zentralen Platz mit Grafitti.
Presseberichte, Filmdokumentation, städtebauliches
Modell um neues städtebauliches Konzept ergänzen
lassen.

VERANSTALTUNGEN OHNE BEZUG ZUM GEWER-
BEPARK - WERBUNG FÜR DEN STANDORT
Dragsterrennen auf Kombibahnhof, Modellflugschau
etc., Scaterbahn, BMX-Parcour

Auswertung der Gewerbestatistik der Stadt
Rheine mit inhaltlicher Betrachtung
Herausfiltern von Betrieben, die sich zur
Ansiedlung besonders eignen können:
- Standortvorteil nutzen
- Verlagerung und Erweiterung
- Pool bilden
- Fühlungsvorteile mit anderen Betrieben nutzen
Einladung zu Gesprächsrunden
Informationstransfer
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